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Ueber die Mahlſteuer.
Zehn Jahre ſind ſeit dem Erlaſſe des Ge

ſetzes uber die Mahl- und Schlachtſteuer vom
30. Mai 1820 verfloſſen, und es laßt ſich nun
mehr uüber die Angemeſſenheit dieſer Steuer
ein Urtheil fallen.

Seit den alteſten Zeiten waren faſt uüberall
Städte und Land mit Abgaben ganz verſchie
dener Natur belegt. Die Stadte ſteuerten von
ihrem wirklichen Verbrauch durch die Acciſe,
das Land von ſeinem muthmaßlichen Erwerbe
durch Grund und Perſonen -Steuer. Alles
Verbrauchbare, das vom Lande in die Stadte
einging ward nur gegen Entrichtung einer
Abgabe durch die Stadtthore gelaſſen. In vie-
len Fällen ward die Verſaumniß und die Vifi-
tation, der ſich Alles beim Eingang in die
Städte unterwerfen mußte, bei weitem laſti
ger, als die Abgabe ſelbſt. Die Stadte ge
wannen nichts dabei, daß der Landmann durch
ſtrenge Beſchrankung ſeiner Gewerbſamkeit ge
nöthigt wurde, einen großen Theil ſeines Be-
durfniſſes aus den Städten zu nehmen denn
eben dieſe Beſchrankung erhielt den Landmann
in einer Duürftigkeit, worin er wenig zu kaufen
vermochte. Ein ſolcher Zuſtand ſchien allge
mein unvertraglich mit der Zunahme der Bil-
dung und Gewerbſamkeit; es geſchahen daher
auch in unſerm Staate, beſonders ſeit dem
Jahre 1840, große Schritte, ihn endlich abzu
ſtellen. Als eben die letzte Scheidewand ſinken
und auch die Verbrauchs- Abgabe von Mahl-
werk und Fleiſch durch die Klaſſenſteuer eine
monatkliche feſte Abgabe von den Haushaltun-
gen und einzelnen Perſonen erſetzt werden

Aus der Beilage zur Allgemeinen Preuß. Staats-
Zeitung Nr. 272. pag. 2087. pro 1830.

ſollte, bemerkten vernunftige Burger in großen
Städten, daß ſie bei dieſem Tauſche ſehr we
ſentlich verlieren wurden. Das Brod, welches
ſie vom Backer holten, konne nicht merklich
größer das Fleiſch, das ſie pfundweiſe vom
Schlachter kauften, nicht merklich wohlfeiler
werden, wenn auch die Mahl und Schlacht
ſteuer wegfiele, die vom Pfunde Roggenbrod
noch nicht einen halben Pfennig, vom Pfunde
Fleiſch kaum 4 Pfennig betrug. Aber mer-
ken würde das wohl Jeder, wenn er
monatlich 10, 15 Sgr. und mehr, oder auch
nur in den armlichſten Verhältniſſen 73 und
ſelbſt nur 5 Sgr. von ſeiner Haushaltung
baar ſteuern ſollte.

Auch die Regierung war allzubekannt mit
der Lebensweiſe und den Beduürfniſſen der Ein
wohner, als daß ihr die einleuchtende Wahr
heit dieſer r hatte entgehen können.

Ueberzeugk, daß die Steuern in dem Maaße
leichter getragen wurden, in welchem ſie der
gewohnten Lebensweiſe und der naturlichen
Entwickelung der Gewerbe folgten, geſtattete
ſie zu Gunſten der großen und anſehnlichſten
Mittelſtadte, 132 an der Zahl, die Ausnahme,
daß daſelbſt ſtatt der Klaſſenſteuer, eine Steuer
vom Mahlen und Schlachten erhoben wurde.

Uebrigens ließ der Geſetzgeber den zur
Klaſſenſteuer angewieſenen Städten die Wahl,
ihr Steuer Contingent auch auf dem Wege
der Mahl und Schlachtſteuer aufzubringen
ſo wie anderſeits den mahl und ſchlachtſteuer
pflichtigen Stäadten, unter vorgangiger, durch
örtliche Berhaltniſſe bedingter Zuſtimmung der
Verwaltungsbehörde, die Wahl der Klaſſen
ſteuer nachgegeben wurde. Von Beiden iſt
auch Gebrauch gemacht, mehrere Stadte aber,
die von der Mahl und Schlachtſteuer zur
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Klaſſenſteuer veranlagt zu werden begehrt hat
ten, haben ihren Vortheil nicht dabei gefun-
den, und bei der Verwaltung auf Herſtellung
der Mahl- und Schlachtſteuer angetragen. Den
Betrag der Mahlſteuer hat das Geſetz fur den
Centner Weizen, deſſen Verbrauch zu den Be-
duürfniſſen der wohlhabenden Klaſſen gehoött,
auf 20 Sgr. und fur den Centner Roggen auf
5 Sgr. beſtimmt. Die ganze Steuer beträgt
hiernach auf Ein Pfund Roggenbrod noch nicht
einen halben Silberpfennig; weil aber der
Backer die Steuer vorſchußweiſe zahlt und durch
Verminderung des Brodgewichts um den Werth
eines halben Silberpfennigs auf Ein Pfund
Brod ſie wieder einzieht, ſo berichtigt der
Conſument ſeine Abgabe an den Staat auf
eine ihm ſelbſt unmerkliche Weiſe dadurch, daß
er an Brod den Preis eines halben Silber-
pfennigs weniger verzehrt, welches z. B. in
Berlin bei dem jetzigen Roggenpreiſe von
1 Thlr. 25 Sgr., das Pfund Brod zu 1 Sgr.berechnet, etwa 1 Loth 1 Quertchen betragt,

und eine Entbehrung iſt, die, wenn die Mahl-
ſteuer ſie verurſacht, eben ſo unmerklich bleibt,
als wenn der Marktpreis des Roggens zufal
lig um einige Silbergroſchen ſteigt, und der
Backer das Brod um 4 bis 5 Quenkchen vom
Pfunde leichter baäckt.

Hierzu kommt, daß, ganz abgeſehen von
der Aushuülfe durch die Kartoffeln und von der
Einbringung des unverſteuerten Brods durch
die Landleute aus klaſſenſteuerpflichtigen Orten,
die arbeitende Klaſſe den halben Silberpfennig,
den ſie an dem Pfund Brod durch die Steuer
verliert, auf den Werth ihrer Arbeit legt und
ſich ſolchen durch ihre reichern und wohlhaben-
dern Mitburger, welche die Genuſſe des Luxus
und der Bequemlichkeit ohne Beſchwerde bezah
len konnen, erſetzen läßt.

Vor allem aber beweiſet die ſchnelle Zu
nahme der Bevölkerung vorzüglich in den
großen und anſehnlichen Mittelſtadten, daß
dieſe Abgabe weder uüberhaupt, noch insbeſon
dere fur die geringern Klaſſen der Einwohner,
druckend iſt, da ſie ſelbſt die Tageloöhner nicht
abhalt, fortdauernd nach der Stadt zu ziehen,
wo der höhere Lohn noch ſehr viel Andres, als
dieſe unmerkliche Steuer namentlich die hoö-
here M ietbe die theure Feuerung und ſelbſt
das koſtbare Vergnügen überträgt. 6

Das heimliche Gewölbe.
Es ſind ſchon 22 Jahre enkeilt, ſeitdem die

Geſchichte ſich zugetragen, welche ich hier er
zahle. Allein, was eine Warnung enthalt und
unverfaälſcht aus dem Leben kommt, bleibt im-
mer neu. Und das hier Folgende erzahlt die
Begebenheit treu, wie ſie ſich ereignete.

Jm Jahre 1806 wohnte in einem Land-
ſtadtchen unweit Wuürzburg ein Kraämer, ein
gar geiziger Mann und arger Wucherer. Durch
Gluck im Handel, vornehmlich aber durch die
verzloſeſten Erpreſſungen aller Art hatte er ein
großes Vermögen zuſammen geſcharrt.

Da kamen die Franzoſen. Jedermann war
nun neugierig, wie der Geizhals es anfangen
werde, den gierigen Kindern der Freiheit ſei-
nen Mammon zu verbergen. Er aber hatte da
fur ſchon zu ſorgen gewußt. Er hatte nämlich
bei einer mit ſeinem Hauſe vorgenommenen
Reparatur am entfernteſten Ende deſſelben ein
Kellergewölbe entdeckt. Keinem von den uübri-
gen Hausbewohnern war etwas davon bekannt
geworden auch war der Eingang zu dieſem
Keller gleich bei der Hausausbeſſerung ver
mauert worden. Dieſes unbekannte Gewolbe
nun hatte Herr Runx, wie wir ihn nennen
wollen zum Tempel fur ſeinen Gotzen auser
ſehen. Zuerſt hatte er mehrere Nachte dazu
angewendet, im Schweiß ſeines Angeſichtes
dem Gewolbe eine Oeffnung abzugewinnen;
dann aber hatte er einen armen Schloſſer als
Gehuülfen dabei benutzt. Durch weniges Geld
und ungeheure Verſprechungen war derſelbe
ſelbſt dazu veranlaßt worden dem Kramer ei-
nen feierlichen Eid zu leiſten: von dem gehei-
men Thuürbau, bei welchem er mitwirkte und
namentlich dazu ein äußerſt ſtarkes Schloß an
fertigte, gegen Niemand ein Wort zu verrathen.

Seine Schatze, in baarem Gelde und in
koſtbaren Waaren beſtehend, wußte Runx' jetzt
unbemerkt von einem Menſchenauge außer den
ſeinigen in das geheime Gewolbe zu ſchaffen.
Nur einige gangbare Waaren Artikel nebſt
verſchiedenen Victualien ließ er fur den erſten
Andrang der Feinde im Hauſe zurück. So er
wartete er ruhig die Ankunft der Franzoſen.

Sie kamen und nahmen, was ſie vor
fanden. Der ſcheinheilige Runx erhob daruber
ein großes Wehklagen gegen ſeine Nachbarn.
Er gab dabei vor, bis auf den letzten Groſchen
ausgeplundert worden zu ſeyn. Hinkerrüücks



h nicht.ſchiedefe
dem Troſte: „„Er hat gewiß wieder einmal eine

lachte er aber ins Faäuſtchen, denn was er ekwa
verloren hatte, wußte er auf andere Weiſe um
ein Hunderkfaches wieder zu gewinnen, indem
er mit den täglich durchziehenden Franzoſen,
welche reichlich mit Beute aus größeren Stad-
ten beladen waren, einen hochſt eintraglichen
Kauf oder Tauſchhandel betrieb.

Endlich wurde die große Glocke der Be
freiung gelaäutet, Deutſchland erhob ſich. Die
Franzoſen waren vertrieben, und der Kramer
machte nun damit den Anfang, mit den fur
Spottgeld angekauften Raubſachen ein Waa-
renlager aufzuſchichten, das durch ſeinen Reich-
thum die Bewohner des kleinen Stadtchens
nicht wenig in Erſtaunen ſetzte. Selbſt der
Frau und den Kindern des argliſtigen Handels
mannes blieb es ein Räthſel: woher und auf

welchem Wege dieſe Waaren kamen. Runx
holte ſie zur Nachtzeit, wenn Alle im Hauſeſchon im tiefen Schlafe lagen, aus ſeinem
Gewolbe.

Hiermit in einer Novembernacht des Jah-
res 1814 wieder beſchaftigt, betritt er leiſe
das heimliche Gewölbe und druckt, wie er es
wahrſcheinlich immer gethan, das Pfoörtchen
hinter ſich zu, vergißt aber diesmal in ſeinem
frohen Gefchaftseifer, den draußen ſteckenden
Schluſſel zu ſich zu nehmen.

Am folgenden Morgen wartete die Familie
vergebens mit dem Kaffee, der Hausherr

Man ſuchte ihn zuletzt an ver-
n Orten, beruhigte ſich aber bald mit

plötzliche Geſchaftsreiſe unternommen.“ Doch
es vergingen daruber mehrere Tage, und nun
erwachte endlich die begrundete Beſorgniß.
Das ſtrenge Gebot des Krämers, welches ohne
ſein Dabeiſeyn ſelbſt Frau und Kindern den
Eintritt in ſeine kleine Geheimgeſchafts und
Schlaſſtube unterſagte, wurde jetzt uberſchrit-
ten. Da fand man denn ſaämmtliche Reiſe-
Kleidungsſtücke des Entſchwundenen vor, und
glaubte uüberzeugt zu ſeyn, daß er im Haus
rocke ſeinen Ausgang unternommen.

Nachdem eine volle Woche dieſem, fur die
Familie des Krämers bedenklichen Ereigniſſe
gefolgt war, ſchickte die ſchwer geangſtigte Frau

oten zu allen auswärtigen Handelsfreunden
ihres Mannes. Doch Keiner hatte ihn geſe-
hen. Endlich ließ ſie das räthſelhafte Ver
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ſchwinden ihres Ehegenoſſen durch öffentliche

Blatter bekannt machen.
Da meldete ſich eines Abends ein armer

Handwerker aus einem benachbarten Stadt
chen. „Geehrte Frau,“ ſprach er, „ich hab'in der Zeitung ihre Anzeige geleſen, und da iſt

denn eine gar böſe Ahnung in mir erwacht
Dieſer Mann war der Schloöſſer, der in der

Franzoſenzeit Thure und Schloß zu dem gehei-
men Gewoölbe fur den Kramer angefertigt. Er
erzählte jetzt der klagenden Frau umſtändlich
die ganze Geſchichte, denn er hielt es bei den
eingetretenen Umſtänden fur nothwendig, ſei-
nes Lides unbeſchadet die Wahrheit zu geſtehen.

Dem Schloſſer vorauf ſtieg man jetzt zu
dem Gewölbe hinab. Man hatte nun die ge
heime Pforte deſſelben erreicht. „Erbarmen-
der Himmel!“ rief der Fuhrer, „es iſt ſo,wie ich es mir dachte der Schluſſel ſteckt
auswaärts im Schloſſe!“ Er öffnete nun die
Thüre und trat vor Entſetzen einen Schritt zu-
ruck, denn der Kramer lag todt ausgeſtreckt am
Eingange. Er hatte ſich die Hände und Arme
benagt und das, mit beronnenem Blute be
deckte Geſicht mit ſeinen Fingernaägeln zerfleiſcht.

So war dieſer Sclave der niedrigen Hab-
ſucht mitten unter ſeinen Schatzen verſchmachtet.

Unfehlbares Mittel gegen Zahn-
ſchmerz.

Man hat zwar ſchon manche Mittel zur Lin
derung dieſes unausſtehlichen Schmerzes erfun
den, aber manches Mal wollte Doch das eine
oder andere nicht ganz helfen. Das hier vor
gelegte iſt ganz unfehlbar, was durch die ge
nannten Autoritäten vollkommen beſtätigt wird.
Bei einer Verſammlung der Londoner medici-
niſchen Geſellſchaft berichtete Hr. Blacke,, daß
das Ausziehen der Zähne künftig unnöthig ſey.
Er ſagte: er ſey im Stande, das ſtärkſte Zahn
weh durch Anwendung dieſes Mittels zu ver
treiben. Hr. Fag, der amerikaniſche Zabnarzt,
welcher gegenwärtig war, machte viele Ver-
ſuche damit und beſtätigte, daß in den meiſten
Fällen wo Wundaärzke zum Ausziehen der
Zähne aufgefordert, durch obiges Mittel jedes-
mal Hulfe geleiſtet werden konnte. Man trankt
Baumwolle damit und legt es an, oder in den
Zahn. Da ſich dieſes Mittel viele Jahre gut
erhalt, ſo ſollte es in jedem Hauſe ſtets vorrä
thig ſeyn.
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Die Bereitung dieſes merkwürdigen Mit-

tels iſt ganz einfach. Man nimmt:
2 Drachmen Alaun, zum feinſten Pulver ge

ſtoßen, und
1 Unze Spiritus-RitriAether,

miſchet ſolches in einem gut zu verſchließenden
Glaschen und hebt, es zu dem benoöthigten Ge
brauche auf.

Gegen rheumatiſches Zahnweh hilft ein
ſehr ſtarker ſchwarzer Kaffeeabſud, wenn man
ſolchen zu wiederholten Malen ſo heiß wie mög-
lich in den Mund nimmt.

Ein oft erprobtes Mittel gegen Zahnſchmer
zen iſt Folgendes.

Einige Finger voll Salz, in ein leinenes
Tuchlein gethan, in kaltes Waſſer getaucht, an
die Naſe gehalten und kraftig von ihr ausge-
ſaugt, hilft ſchier auf der Stelle.

Als erprobtes Mittel gegen Zahnweh hat
ſich oft bewahrt: ein langliches Stückchen ge
raucherter Speck in das Ohr der leidenden Seite
geſteckt und 24 Stunden darin gelaſſen. Man
wird dadurch auf lange von den Schmerzen
befreit.

Ein Flugſchriftverfertiger ſagte einſt zu dem
berühmten Piron: „Von meiner letzten Flug
ſchrift hat der Verleger in einem Monate vier
Auflagen verkauft indeß der Verleger Jhrer
Metronomie noch an der erſten zehrt!“
„Hm!“ antwortete Piron, „man kann mit
Sicherheit annehmen daß jährlich zehntau-
ſendmal mehr Eicheln verzehrt werden, als
Ananas; aber wer verzehrt ſie?“

Jn das Bureau der Berliner Kreis Erſatz
Commiſſion trat ein alter Holzhauer, und legte
mehrere kleine Stucken von einem Thalerſchein

auf den Tiſch. „Was ſoll das fragte einer
der Herren Beamten. „Wollen Se ſo gut
ſind?“ antwortete der Holzhauer, und zeigte
mit vieler Zuverſicht auf die Geldtrummer,

Mein kleenſter Bengel, mit Namen Lude,
ſpielte jeſtern mit de Miethe und riß mir die

Dhaler in dauſend Stucken, und nu wollt' ick
mir von de Erfatz- Commiſſion en neuen
revangiren.“

So kann oft ein Zeitungsſchreiber unſchul
dig in einen Jnjurien-Proceß kommen! Jn
der Schweiz nahm der Redacteur eines Unter

haktungsblatts zum Ausfuüllen ſeines Journals
das-Gedicht des verſtorbenen Weiße: „Laß
doch die alte Marthe ruh'n 2e. Zu-
fällig ſtarb einem Weinwirth dort ſeine bejahrte
Frau die auch Marthe hieß, einen Tag vor
Erſcheinung des Blattes, und der Wittwer
klagt nun auf Satisfaction, indem er glaubt,
das Gedicht, in welchem alle weiblichen Untu-
genden aufgezahlt werden, gehe ſeine verſtor
bene Frau an.

Dreiſylbige Charade.
Das Erſte iſt die Quelle alles Lebens,

Wird es verletzt, erlahmt des Blutes Lauf,
Das Deine, ſchöne Leſerin, vergebens

Verſchenk' es nicht, fur mich bewahr' es auf.
Wenn ſich der holde Sommer wird erneuen,

Wenn ganz verſchwunden iſt des Winters Nacht,
Dann wird Dich auch das zweite Paar erfreuen,

Nur mit den Jnnern nimm Dich dann in Acht!
Das Ganze iſt der König von dem Zweiten,

Und oft ergquickte Dich ſein ſüßer Saft,
Bald wird's Dich laben, Kuühlung Dir bereiten,

Wenn Sonnenhitze Leib und Geiſt erſchlafft.

Auflöſung des Vathſels im vorigen Stück:
Jungfrau.

Bei der am 20. v. Mts. im Saale des
Kronprinzen in Folge offentlicher Bekanntma-chung ſtattgehabten Verlooſung der vom Kunſt

vereine zu Halle auf der diesjährigen Ausſtel-
lung angekauften Gemalde ſind folgende Ge
winne an die dabei genannten Vereinsmitglie-
der gefallen

1) Der Morgen im Auguſt am Ammerſee
von Crola in Muünchen auf Actie Nr. 8., Herrn
Stadtſecretair Schäfer hiefelbſt.

2) Gegend bei Grunau unweit Cöpnick von
Hintze in Berlin auf Actie Nr. 434., Herrn
a Schwarz hieſelbſt.

3) Der gelehrte Jude von Piſtorius in Ber
lin auf Actie Nr. 48., Herrn Fabrikant Schmidt
hieſelbſt.

4) Der Riefer von Haſenckever in Duſſel
dorf auf Actie Nr. 127., Herrn Oberbergrath
Eckardt hieſelbſt.

5) Der obere Koönigsſee von Kuhne in
Dresden auf Actie Nr. 223., Herrn Profeſſor
Schweigger hieſelbſt:.

6) Inneres einer Kirche in Tyrol von
Sondheim in Munchen auf Actie Nr. 103.,
Herrn Zimmermeiſter Beeck hieſelbſt;



K V K R S

325
7) Fiſcherfamilie am Alpfee von Friedl in

Muünchen auf Actie Nr. 44., Herrn Oberberg-
hauptmann v. Veltheim in Berlin.

8) Fruchtſtuck von E. Schultz in Berlin
auf Actie Nr. 122., Herrn Profeſſor v. Madai
hieſelbſt.

9) Dorfſpartie mit Ziegen und Kuhen von
Haberſchaden in Muünchen auf Actie Nr. 230.,
Herrn Otto in Landsberg.

10) Jnnere Waldgegend am Morgen von
Böcking in Duüſſeldorf auf Actie Nr. 154., Herrn
Lunkwitz jun,. hieſelbſt.

Die zur Verlooſung gebrachten Lithogra
phien fielen auf die Actien Nr. 221. 243. 224.
172. 275. 116. 166. 99. 54. 15. 35.

Halle, den 2. October 1836.

er

Bekanntmachungen.
(625) Bekanntmachung. Wir fin

den uns veranlaßt, folgende Beſtimmungen
aus der Verordnung der Königl. Hochloöbl. Re
gierung vom 10. Juli 4818 (Amtsblatt Seite
246.) zu entnehmen und zur genauen Nach-
achtung wiederholt bekannt zu machen

14) Waährend der Stunden des öffentlichen
Gottesdienſtes, ſowohl Vormittags als
Nachmittags iſt aller offentliche burger
liche Verkehr ſtreng unterſagt, namentlich
das Ausrufen und Verkaufen von Waaren
auf den Straßen, in den Buden und Haäu-
ſfern. Alle Läden und Gewoölbe der Kauf
leute, Zucker- und Kuchenbäcker, Obſt-
handler und Troödler müſſen daher ge-
fchloſſen ſeyn. Nur allein die Apotheker
durfen während des öffentlichen Gottes-
dienſtes Arzneien verabfolgen laſſen.

2) Eben ſo muüſſen während derſelben Zeit
alle Kaffeehauſer, Wein-, Bier und
Branntweinſtuben geſchloſſen ſeyn und
keine Gäſte geſetzt, noch, mit alleiniger
Ausnahme des Bedurfniſſes der Reiſen
den oder Kranken, Getranke ausgeſchenkt
werden. Auch ſollen

3) alle mit Geraäuſch verbundene oder ſonſt
auffallende Arbeiten der Handwerker in ih
ren Werkſtätten oder an andern Orten,
z. B. von Schmieden, Zimmerleuten,

Maurern u. ſ. w. unterbleiben, ſo wie
das Fahren der Bier und Mehlwagen c

4) Wer den offentlichen Gottesdienſt muth-
willig ſtort, hat die im Allgem. Landrechte
II, 20. 9. 215 219. ver ordneten Crimi-
nalſtrafen zu gewartigen. Aber auch die
Uebertretung irgend einer der vorſtehenden
Polizei Anordnungen ſoll unnachſichtlich
mit einer Polizeiſtrafe von 5 Thalern, und
wenn es ein Gaſt oder Schenkwirth iſt,
von 10 Thalern, oder im Unvermögen
mit verhaltnißmaßiger Gefangnißſtrafe,
geahndet werden.

Merſeburg, den 24. September 1836.
Der Mag t ſt er a t.

(667) Bekanntmachung. Es wird
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß die Wittwe Sophie Marie Schuſter geb.
Damm als Hebamme fur die hieſige Stadt
approbirt, verpflichtet und angeſtellt worden iſt.

Merſeburg den 9. October 4836.
er Magiſtrat.

(661) Nothwendiger Verkauf.
Land und Stadtgericht zu

Merſeburg.Die dem Backermeiſter Gottlieb Hoſchel
allhier zugehörige, aus einem Wohnhauſe,
Stallgebäude, Schuppen und Hofraum beſte-
hende Beſitzung sub Nr. 866. Merſeburg bele-
gen, abgeſchatzt auf 451 Thlr., zu Folge der
nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen in
der Regiſtratur einzuſehenden Taxe, ſoll

am 9. Janugr 18 3 72,Früh 44 Uhr,an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

(849) Reifſſtaäbe- Auction. Daß die,
in dem Wehrichte des Rittergutes Goſeck, bei
der daſigen Muühle, diesjährigen weidenen und
faulbaumnen Herbſt Reifſtäabe Mittwochs

den 26. October 18536,
von Vormittags 10 Uhr an, oder bei ungün-
ſtiger Witterung den Tag darauf, an Ort und
Stelle, in Königl. Preuß. altem Courant, un
ter den im Termine bekannt gemacht werdenden
Bedingungen meiſtbietend verkauft werden
ſollen, wird hierdurch den diesfallſigen Liebha-
bern bekannt gemacht.
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(676) Freiwilliger Materialwaa-

ren- Verkauf. Auf den 17. October und
folgende Tage 1836, Vormittags von 8 bis
12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 5 Uhr,
ſollen in dem Hauſe der verwittweten Fr. Piltz,
am Roßmarkt sub Nr. 330., verſchiedene Ma-
terialwaaren und die zu einer Handlung nothi
gen Mobilien und Effecten, gegen ſogleich
baare Zahlung in Preuß. Courant, den Thaler
zu 30 Sgr., meiſtbietend verkauft werden, wel
ches Kaufluſtigen hierdurch bekannt gemacht
wird.

Sollten Liebhaber ſich finden, welche die
kaufmänniſchen Utenſilien und das Handlungs-
Gewolbe in Pacht nehmen wollen, ſo haben
ſich dieſelben in portofreien Briefen an den Un
terzeichneten zu wenden.

Merſeburg, den 10. October 1836.
J. G. Brüder

am Roßmarkt Nr. 330.

(659) Holz verkauf. 400 Stuck Ca-
nadiſche Pappeln, welche zu Schneide-, Nutz-
und Brennholz gebraucht werden können, ſollen

am 5. Nee vem ber d. J.,Vormiktags 9 Uhr,
in der Nähe der Pfaffenbrucke beim Dorfe Loſ
ſen im Wege der Auction an den Meiſtbieten-
den auf dem Stamme verkauft werden.

Merſeburg den 3. October 1836.
Krauſe.

(650) Verkauf. Ein Bauergut in hie-
ſiger Gegend, beſtehend aus einem Hauſe,
Scheune und dazu gehöriger Stallung, Gar-
ten, bedeutenden Gemeindetheilen und einer
Hufe in guter Lage befindlichem Feld, welche
48 Berliner Scheffel Ausſaat halt, iſt ſofort
aus freier Hand zu verkaufen. Nahere Aus-
kunft daruber und daß der Kauf mit dem Un-
terzeichneten abgeſchloſſen werden kann, giebt
auf portofreie Briefe

2 J. Merkel,landrathlicher Expedient.
Merſeburg, den 30. September 1836.

(6783) Logis-Vermiethung. Jn
der Vorſtadt Altenburg Nr. 123. ſteht ſofort
eine freundliche Wohnung beſtehend aus 2
Stuben, 2 Kammern, 2 Kuüchen nebſt ſonſti

gem Zubehör im Ganzen oder getheilt zu ver
miethen. Auskunft ertheilt daſelbſt

Wampold Regel.
Merſeburg, den 10. October 1836.

(662) Logis-Vermiethung. Jn dem
Hauſe Nr. 12. auf hieſigem Neumarkte iſt von
jetzt an, eine Treppe hoch, eine Wohnſtube
nebſt Schlafkammer und ubrigem Zubehoör,
mit oder ohne Moöbels zu vermiethen.

Merſeburg, den 10. October 1836.

(670) Logis-Vermiethung. Einige
Logis mit oder ohne Meubles ſtehen zu ver
miethen auf dem Bruhl Nr. 264., und können
ſogleich bezogen werden.

Merſeburg, den 10. October 1836.

(669) Logis-Veraänderung. Meine
Wohnung iſt jetzt bei dem Seilermeiſter Herrn
Barth am Markte, 2. Etage.

Merſeburg, den 10. October 1836.
Dr. Friedrich Muller,

praktiſcher Arzt.

(675) Logis -Veränderung.
Einem hochgeehrten Publikum zeige ich erge
benſt an daß ich vom 15. October an in der
Breitegaſſe in Nr. 360. von der Poſt gegenüber
wohne, und iſt alle Wochen nach Halle Leip
zig und Berlin Gelegenheit mit meinem neuen
Perſonenwagen, der ganz bequem mit doppelten
Druckfedern zum Fahren eingerichtet iſt, und
bitte gehorſamſt um ganz geneigten Zuſpruch.

Merſeburg den 10. October 1836.
Lohnkutſcher Kerſten.

(674) Handlungs Anzeige. Beſte
neue Bricken, das Stuck 2 Sgr., neue mari-
nirte Haäringe, das Stuck 15 Spf., neue Bra
bander Sardellen, das Pfund 5 Sgr., bei

L. A. Weddy,
am Markt Nr. 252.

Nerſeburg, den 10. October 1836.

(664) Empfehlung. Nachdem ich von
Königl. Hochlöbl. Regierung unterm 24. Au-
guſt d. J. als Hebamme fur die Stadt Merſe-
burg approbirt und hierauf vom Königl. Land

ko
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rathsamte verpflichtet worden bin; ſo erlaube
ich mich Einem Hochverehrlichen Publiko zur
gefälligen Beruckſichtigung ganz ergebenſt zu
empfehlen.

Merſeburg den 11. October 1836.
Verwittwete Schuſter,

anderweit verehel. Weiſe, wohnhaft am
Markte beim Holzdrechsler Pötzſche Nr. 180.

(665) Empfehlung.

Franz Jlm,Uhrmacher in Merſeburg,
empfiehlt einem geehrten Publikum ſein, dieſe
Meſſe auf's ſchönſte aſſortirtes Uhren Lager,
als: Bronce, Alabaſter-, Paliſander-, gol-
dene und ſilberne CylinderUhren zu den nur
möglichſt billigen Preiſen mit einjahriger Ga
rantie.

(660) Empfehlung. Vielerlei Nuan-
cen in bunten Tuchen, Kaiſertuchen 2c. zu
Livree Beſatzen empfiehlt ergebenſt die Tuch
handlung von Julius Witzig in Merſe-
burg.

(653) Empfehlung. Einem hohen
verehrten Publikum erlaube ich mir ergebenſt
anzuzeigen daß ich alle Arten Haararbeiten,
ganze und halbe Touren, nach dem neueſten
Geſchmack, ſo wie auch von ausgekaämmtken
Haaren die ſchönſten Locken und Flechten aller
Art verfertige, und Draht und Schlingel
locken nach der neueſten Facçon auffriſirt wer
den, à Paar 1 Sgr., bei

Auguſte Schnell,
in der großen Rittergaſſe Nr. 99. bei der

Wittwe Strauch.
Merſeburg, den 3. October 1836.

(673) Bekanntmacchung. Altes Zinn
kauft um den höchſten Preis

F. Roſner, Zinngießermeiſter,
wohnhaft in der Gotthardtsſtraße Nr. 41.

Merſeburg, den 140. October 1836.

(643) Anzeige fur Merſeburg. Al-
len denenjenigen, welche ſich der Handlung wid-
men wollen, oder bereits gewidmet haben, em-
pfehle ich mich zu grundlicher Unterweiſung inn vorzuglich bei der Handlung nur moög-

lich vorkommenden Berechnungen auf eine
praktiſch demonſtrative und kurze Art; imBriefwechſel und allen in die Handlung
als auch ins gewöhnliche praktiſche Leben ein
ſchlagenden Aufſatzen; im italieniſchen
doppelten Buchhalten nach einer verein
fachten Form, die mit Vortheil auf ganz ein-
fache Detailgeſchafte in Anwendung zu bringen
iſt; und in den übrigen kaufmänniſchen Wiſ
ſenſchaften, die ich bei Begrundung des Jnſti
tuts bekannt gemacht habe.

Um auch dem Wunſche mehrerer der geehr
ten Einwohner zu entſprechen, fuge ich noch
hinzu, daß ich Sonntags, von 8 bis 10 Uhr
fruüh und des Nachmittags von 2 bis 4 Uhr,
im freien Handzeichnen, unterrichte. Wie
ſehr es jedem Lehrling, er möge ein Metier er
lernen, welches er wolle, zu empfehlen iſt, be
darf gewiß keiner weitern Erwahnung, und da
das Honorar nur monatlich 72 Sgr. betragt,
wird es auch einem Jeden möglich; ſollten ſich

unbemittelte, elternloſe Lehrlinge
am Platze befinden, ſo können dieſe gratis
an dem betreffenden Unterricht Theil nehmen,
und haben ſie ſich nur mit den nöthigen Mate-
rialien zu verſehen.

Ein Jeder kann ſich gewiß aller Genug-
thuung verſchaffen, wenn er Luſt und Liebe
zur Arbeit zeigt.

Merſeburg, den 29. September 1836.
Werz,

Kaufmann und Lehrer der Handlungs
Wiſſenſchaft.

(656) Bekanntmachung. Die an die
hieſige Pfarre zu ſchuttenden Getreidezinſen,
term. Galli a. c. faällig, werden am 17. und
18. d. Mts. an den gewohnlichen Hebeſtellen in
Empfang genommen werden.

Neumarkt vor Merſeburg den 3. October

1836. Eylau, Paſtor.
(668) Verloren. Am H. October e.

Abends, iſt eine kurze Tabackspfeife in der Al
tenburg vor Merſeburg vom Schulhauſe bis
zum Ritter, verloren worden. Der Finder
wird gebeten, ſolche gegen ein angemeſſenes
Douceur in der Expedition. d. Bl. abzugeben.

(677. Anzeige. Da ich bereits früher
mehrere Jahre hindurch Unterricht in weibli-
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chen Arbeiten in hieſiger Stadt ertheilt habe,
ſo beabſichtige ich auch jetzt wieder mehrere
junge Mädchen in dergleichen Unterricht zu
nehmen; weshalb ich die geehrten Eltern erge-
benſt bitte, mich mit ihrem desfallſigen Zu-
trauen zu beehren. Auch übernehme ich ſelbſt
allerhand Stickereien.

Merſeburg, den 10. October 1836.
Henriette Köttlitz geb. Dolge,

wohnhaft Nr. 180. am Rathskeller.

(664) Amn z t. e
der muſikaliſch declamatoriſchen

Vorſtellungen im hieſigen Schau
ſpielhauſe.

Mittwoch, den 12. October: Rataplan.
Vaudeville in 1 Abtheilung. Vorher: Der
letzte April. Luſtſpiel in 1 Abtheilung.

Freitag den 14. October: Die. Ham
burger in Wien. Neues Vaudeville in
1 Abtheilung. Vorher: Der Platzregen
als Eheprocurator. Luſtſpiel in 2 Akten,
von Raupach.

Sonntag den 16. October, zum erſten
Male: Des Goldſchmidts Toöchterlein.
Luſtſpiel in 2 Abtheilungen. Hierauf: Das
Lotterieloos. Vaudeville in 1 Abtheilung.

Merſeburg den 10. October 1836.
Otto Herrmann nebſt Familie.

(663) Einladung. Kunftigen Don-
nerstag, den 13. October, halte ich Schlachte
feſt, und Sonntags, Montags und Dienstags,
als den 46., 17. und 18. October, wird die
Kirmes allhier gehalten, wo ich mit kalten und
warmen Speiſen die Ehre haben werde, auf-
Zzuwarten. Meine Goöönner und Freunde lade
ich hiermit ganz ergebenſt ein und bitte um
zahlreichen Zuſpruch.

Meuſchau, den 10. October 1836.
Carl Pohle.

(672) Einladung. Kuünftigen Sonn-
tag, den 16. October, ſoll bei mir das Kir-
mesfeſt gehalten werden, wozu ich hierdurch
ganz ergebenſt einlade.

Merſeburg, den 10. October 1836.
Wittwe Herrling im Hoſpitalgarken.

pf.
t 6Roggen 1 26 bis 1 5Gerſte 26 8 bis 1Hafer 1171 6 l bis I 21 3

2 Den 17. Oetober
Traugott Pfabe.

Sonntag, den 16. October, predigen in der
Schloß- u. Domkirche: Vorm. Hr. Adj. Putzer;

Nachm. Hr. Cand. Volckmann.
Stadtkirche: Vorm. Hr. Senior Heydenreich;

Nachm. Hr. Cand. Ul rich.Neumagrktskirche: Hr. Paſtor Eplan.
Altenburger Kirche: Hr. Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
D o m. Vacat.
Stadt. Geboren: dem Armendiener Mever

ein Sohn; dem Schneidermſtr. Schlieke ein Sohn dem
Maurergeſellen Dille ein Sohn; dem Maler Backhof
ein Sohn dem Futteralarbeiter Hannicke ein Sohn
dem Voöttchermeiſter Voigt ein Sohn dem Braugehul
fen Schropfer eine Tochter. Geſtorben: die hin
terlaſſene Wittwe des Muhlknappen Stephan, im 81ſten
Jahre; der Gaſthausbeſitzer zum halben Mond, Nette,
im 74ſten Jahre; der hinterl. juüngſte Sohn des Hand
arbeiters Ackermann, im 1ſten Jahre. v

Neumarkt., Vacat.
Altenburg. Geboren: dem Einwohner Hom-

burg eine Tochter einer ledigen Perſon ein Sohn.
Gekrauet: der Buchdruckergehilfe Armitter mit W.
F. Reichenbach von hier der Einwohner Ludewig mit
H. F. Blumentritt von Wolkau; der Einwohner Köhler
mit J. R. Riehl von hier, Geſtorben: die Ehe
fran des Einwohners Trautmann, 56 Jahre alt.

Kirchennachr. vom Mon. Auguſt (Lauchſtadt.)
Geboren: dem Schneidermeiſter Fenk eine Toch-

ter; dem Einwohner Limme eine Tochter dem Tiſch
lermeiſter Lackhorn ein Sohn. Getrauet: der
Schauſpieler Haarbleicher mit F. W. A. Wahl von Ber
lin. Geſtorben: das jungſte Kind des Buürgers
und Hausbeſitzers Reinhardt, im 2. Vierteljahre.

Vom Monat September:
Geboren: dem Einwohner Kunze eine Tochter;

einer ledigen Perſon ein Sohn dem Oekonomen Hauen-
ſtein eine Tochter; dem Schuhmachermeiſter Otto ein
Sohn. Getrauet: der Buchbinder Häfele von
Schaafſtadt mit Jgfr. W. Saal von hier. Geſtor-
ben: eine unehel. Tochter, im 3. Jahre die älteſte
Tochter des Boöottchermeiſters Möbius im 34. Jahre
die Ehefrau des Einwohners J. G. Jahn, im 86. Jahre;
die jungſte Tochter des Oekonomen Hauenſtein, in der
1. Woche.

Marktpreiſe der letzten Woche.

Thl. ſg. pf. Thl. ſg.Weizen 115 bis 1

Herausgegeben von den Kobitzſch'ſchen Erben,
2
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